
Zukunftscluster-Initiative „Clusters4Future“

Richtlinien für den Logoeinsatz
Aufbau und Farben 

Wichtige Hinweise zur Verwendung

Dateien im Logo-Paket



• Englischsprachige Logo-Kombination: Für internationale Konferenzen und  
Druckerzeugnisse etc. können die Zukunftscluster analog zur deutschen  
Logo-Kombination auch die englischsprachige Version nutzen. 

Besondere Anwendungsfälle
Für die Dauer der sechsmonatigen Konzeptionsphase ist die Logo-Kombination mit 
dem Zusatz „Konzeptionsphasenprojekt“ (Abbildung unten) zu nutzen.

Die vorgenannten Hinweise zur Nutzung gelten gleichermaßen. 

Freigabe
Alle mit den genannten Logos versehenen Materialien müssen rechtzeitig und unter  
Angabe von Informationen zu Zweck und Art des Produktes/der Publikation zur  
Prüfung und Freigabe an das Referat „Öffentlichkeitsarbeit; Bürgerdialog“ (L22)  
gesendet werden.
 
E-Mail: Publikationen@bmbf.bund.de

Aufbau und Farben
Das Logo für die Zukunftscluster-Initiative „Clusters4Future“ fügt sich aus zwei  
Bestandteilen zusammen: einer Wort- und einer Bildmarke.

Die Wortmarke greift den Titel der Initiative „Clusters4Future“ wörtlich auf. So wird 
die Zielgruppe der Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die deutschlandweit 
forschungsstarke Regionen mit neuen mutigen Ansätzen im Bereich des Wissens- und 
Technologietransfers voranbringen sollen, angesprochen.

Die Bildmarke besteht aus verschiedenen geometrischen Elementen in Farben des 
BMBF-Corporate-Designs und Gelb als zusätzlicher Farbe. Die Diversität der Bildmarke 
visualisiert gleichermaßen die für Innovationen notwendige Kooperationsbereitschaft 
der verschiedenen Akteure wie auch die Mannigfaltigkeit der Ideen.

Wichtige Hinweise zur Verwendung
Das Logo „Clusters4Future“ muss stets in Verbindung mit dem Logo „Bundesministerium 
für Bildung und Forschung“ mit dem Zusatz „Gefördert vom“ platziert werden. Die 
Logokombination (Abbildung unten) darf frei gemäß des eigenen Corporate Designs des 
herausgebenden Zuwendungs empfängers positioniert werden. 

Dabei gilt:
• Größe, Abstände und Schutzraum: Die abgebildete Kombination der beiden Logos  

darf in Reihenfolge, Größenverhältnissen zueinander, umlaufender Schutzzone  
(Ausmaße des Bundesadlers) und Zusatz („Gefördert vom“) nicht verändert werden. 

• Mindestgröße: Bezogen auf die zur Verfügung gestellten Logo-Dateien muss die Logo- 
reihe mindestens in einer Größe von 70 % genutzt werden. In gesonderten Fällen wird 
zuvor um Rücksprache mit den unter „Freigabe“ genannten Ansprechpartnern gebeten. 
Um eine barrierefreie Anwendung in Online-Medien zu garantieren, muss die Logokombi- 
nation mit einer Mindestbreite von 500 Pixeln (inkl. Schutzraum) eingesetzt werden.

• Hintergrund: Es ist ausschließlich ein weißer Untergrund zulässig, damit Lesbarkeit 
und ausreichender Kontrast gewahrt bleiben.

KONZEPTIONSPHASENPROJEKT

Dateien im Logo-Paket
Online
JPEG- und Vektor-Dateien im RGB-Farbraum (Powerpoint-Präsentationen, Web)

Print
AI-, EPS- und PDF-Dateien für die Druckausgabe im CMYK-Farbraum

Die Logokombination liegt, je nach Gebrauchszweck, in folgenden Farbvarianten vor:
RGB, CMYK (4c), Graustufen

Soweit möglich, wird in allen Anwendungen die farbige Version eingesetzt. Steht nur 
Schwarz als Druckfarbe zur Verfügung, wird die Graustufenversion eingesetzt. Eine 
Darstellung der Logokombination in Schwarz/Weiß ist nicht zulässig. Im Bedarfsfall 
wird um Rücksprache mit L22 gebeten.


